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Aus der Skizze einer Anthropologie aus dem damals aktuellen Anlass der großen
Strafrechtsreform ist 1977 eine komplette Sozialanthropologie geworden: Die
gesellige Natur des Menschen. Es handelt sich um die letzte Veröffentlichung des
Autors. Darin findet noch einmal die ganze Persönlichkeit Hellmuth Mayers
Ausdruck: Historisch gebildet und scharfsinnig, lebenserfahren und illusionslos,
konservativ–liberal und rechtsstaatsfest, bekennender Protestant, dessen
Nächstenliebe nicht zuletzt den Obdachlosen und hoffnungslos weggesperrten
Sicherungsverwahrten galt.

Manche Stellen dem Buch von 1977 werden dem Leser von heute anstößig
erscheinen. Zumal Leserinnen werden sich empören so, wenn es S. 39 heißt:

»Der einzige Zwang, der die Handlungsfreiheit der Frau wirklich einengt, ist der
Zwang der Natur, nicht die angeblich patriarchalische Gewalt des Mannes. In
diese Verhältnisse greift die moderne Emanzipation der Frau ein. … Die
Emanzipationsbewegung übersieht aber, daß der Mann ebenso in den
Familienzusammenhang eingebunden ist wie die Frau. Die emanzipatorischen
Postulate sind darum ein Protest gegen die Natur.«

Diese und andere Passagen zur Frauenemanzipation sind in der Tat problematisch.
Sie vernachlässigen die Wechselwirkung von Biologie und Sozialgeschichte in
Gestalt der Folgen der industriellen Revolution für die familiäre Arbeitsteilung.
Darauf werde ich vielleicht in einem besonderen Abschnitt über Mayers
Ausführungen zur Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern eingehen. Mayers
Pointe liegt in der anthropologischen These, dass Bewusstsein und in der Folge
subjektiver und objektiver Geist sich überhaupt gegen die Natur stellen können und
dass das unter anderem in der Frauenbewegung erfolgreich geschehen sei. Ein
»zurück zur Natur« kommt daher auch für Mayer nicht in Betracht. Der »Protest
gegen die Natur« ist wie Fahrradfahren bei Gegenwind. Es ist anstrengend, und es
kommt darauf an, ob das Ziel die Anstrengung lohnt.
Ich werde nun kein Inhaltsreferat des Buches[1] liefern, sondern beschränke mich
darauf, in diesem einige Fundstücke zu zitieren, die mir bemerkenswert,



Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

bedenkenswert oder gar behaltenswert erscheinen.
Heute beginne ich mit Zitaten zur vergleichenden Verhaltenslehre. Die bisherige
Annahme der vergleichenden Verhaltenslehre, »der Mensch sei das nicht
festgestellte Tier, ein Instinktmangelwesen, eine allen Inhalten offene Struktur« wird
relativiert:

»Die neuere Verhaltensforschung legt großen Wert darauf, daß man im vitalen
menschlichen Bereich ziemlich fest ausgeformte Instinkte finden kann wie
etwa den Suchreflex der Säuglinge, etwa auch die Äußerungsformen, z. B. das
Lächeln. Für uns ist wichtiger, daß auch im höheren Verhaltensbereich vieles
dem Menschen von Natur nahegelegt erscheint, andere Wege ihm erschwert
oder geradezu versperrt sind. Eine völlig offene Struktur ist der Mensch
keinesfalls, er besitzt vielmehr eine halbfertige Instinktstruktur, welche zwar
große, aber doch nicht jede Freiheit zuläßt.« (S. 6)

»Als Naturwesen ist der Mensch ein Säugetier. Die menschliche
Verhaltenslehre muß im Rahmen der vergleichenden Verhaltenslehre gesehen
werden. Allerdings hat der Mensch die grundlegende Besonderheit, daß sein
soziales Verhalten ohne introspektive Betrachtung nicht einmal zu beschreiben
geschweige denn zu erklären ist. Der Mensch ist ein bewußtes Wesen. Sozial-
relevante Verhaltensweisen kommen nur zustande, wenn die Antriebe im
Bewußtsein verarbeitet wurden … .« (S. 7)

»Wir gehen von der Doppelnatur des Menschen aus, der zugleich als Tier und
»als menschliche Persönlichkeit beschrieben werden muß. …
1. Als Tier der Mensch durch seine Leiblichkeit ausgewiesen. Auch sein
neurales System erweist ihn trotz aller seiner Sonderheiten als Glied in der
Säugetierreihe. Wir gehen daher von der Arbeitshypothese aus, daß die vitale
Grundstruktur des Menschen zunächst mit den Mitteln der Naturwissenschaft
zu untersuchen ist.

2. Persönlichkeit ist der Mensch als subjektiver Geist, welcher durch die
Leiblichkeit bedingt ist, diese aber zugleich in seinen Dienst stellt. Die
Äußerungen des subjektiven Geistes reichen von den Anfängen halbbewußten
Erlebens, also von den Empfindungen bis zu den höchsten geistigen
Leistungen der Phantasie, des begrifflichen und produktiven Denkens, des
bewußten verantwortlichen Willens, bis zum Gewissen und zur
Selbstgestaltung der Persönlichkeit. … Die empirische Wirklichkeit des
subjektiven Geistes, das Spiel der Gefühle und Empfindungen, der erlebten
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Antriebe und Handlungstendenzen läßt sich schlechterdings nicht von außen,
sondern nur von innen, also introspektiv und analogisch verstehend erfahren.«
(S. 8f)

»Nach uralter Vorstellung ist das Tier ganz, der Mensch wenigstens teilweise
von Instinkten gelenkt. Der Begründer der allgemeinen vergleichenden
Verhaltenslehre, Tinbergen, bezeichnet das Forschungsgebiet noch als
›Instinktlehre‹. Diese Bezeichnung ist aber insofern ungenau, als mindestens
beim höheren Tier zu fragen ist, ob sein Verhalten nicht teilweise in Lernen und
Nachahmung, ja sogar in einsichtigem Tun besteht. Außerdem ist die
Bezeichnung Instinkt mit vitalistischen Vorstellungen belastet. Allerdings ist die
Bezeichnung Verhalten auch nicht ideal und erinnert an den Irrtum des
Behaviourismus, daß nur das bloß äußere Verhalten wissenschaftlich
erforschbar sei. Nun sind aber beim Tier seelische Regungen zu vermuten,
beim Menschen zum Verständnis seines äußeren Verhaltens unentbehrlich.«
(S.19)

»Triebe sind erlebte Instinke.« (S. 23)

»Jedenfalls besitzen alle höheren Tiere die Disposition zu Nachahmungs-
Lernhandlungen. Es finden sich sogar Beispiele angelernter Handlungen, wenn
auch von verstandener Tradition kaum die Rede sein kann. Endlich kommen
auch einsichtige, insbesondere einsichtige Lernhandlungen vor. Allerdings ist
der Radius, in welchem sich die Tiere außerhalb des vorprogrammierten
Regelsystems bewegen können, doch recht klein. … Aber daß diese
Möglichkeit beim Tier überhaupt besteht, zeigt, daß es außer dem
vorprogrammierten Verhaltenssystem auch Dispositionen zu Nachahmungs-
und Lernhandlungen gibt und daß einsichtige Handlungen vorkommen. Die
Existenz eines solchen Oberbaues zeigt grundsätzlich, daß es dem Prinzip
eines Regelsystems nicht widerspricht, daß es von übergeordneten Zentren
aus gelenkt werden kann. Anders ausgedrückt, ein Regelsystem kann darauf
eingerichtet sein, gelenkt zu werden. Durch lenkende Eingriffe werden dann
die vorgegebenen Instinkte nicht etwa ›frustriert‹. Diese Erkenntnis ist für den
Vergleich von Tier- und Menschenverhalten wichtig.« (S. 29)

»Die entscheidende Besonderheit des Menschen besteht endlich darin, daß er
Träger des subjektiven Geistes und damit Schöpfer des objektiven Geistes ist.
… Wir betrachten die Phänomene des Geistes als empirische Gegebenheiten …
. (S. 48)
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»Grundstufe ist das menschliche Bewußtsein. Man darf auch beim höheren Tier
Bewußtsein vermuten. Das menschliche Bewußtsein ist aber sehr viel reicher
entwickelt als das tierische und befähigt zu bewußtem Willensentschluß,
welcher beim Tier kaum vorkommt.« (S. 49)
[gegen Freud geerichtet]: »In Wahrheit stoßen wir nur an den neuralen
Apparat, wo die Arbeit unseres Bewußtseins aufhört.« (S. 50)

[Fortsetzung folgt]

[1] Das Referat von Willsch liest sich wie eine buchhalterische Pflichtübung (Natalie Willsch, Hellmuth
Mayer (1895-1980), S. 335-342).
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